
VERWALTUNGSÜBEREINKOMMEN 

zwischen dem 

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG 
{BMLV) 

und der 

PRÄSI DENTSCHAFTSKANZLEt 

über die 

Prüfung von Schutzmasken der Präsidentschaftskanzlei 

durch 

das Amt für Rüstung und Wehrtechnik 

(ARWT) 
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1. GEGENSTAND DES ÜBERElNKOMMENS 

1.1. Das Bundesministerium für Landesverteid igung (BIVILV) uncl die 

Präsidentschaftskanzlei kom1r1en überein, fü r die Präs identschattsl-rnnzle[ 

Schutzmasl-:enprüfungen durch das Amt für Rüstung und Wehrtechnik' (ARWT) 

bereitstellen zu wollen. 

1.2. Die Leistung des i\RWT umfasst die Prüfung von Halbmasken Im Bestand der 

P räsidentscha~skanzlei , deren Haltbarkeitsdatum überschritten wurde. 

1.3. Die Ergebnisse der Prüfung werden dem Antragsteller schrift lich vom ARWT 

übermittelt. 

2. DURCHFÜHRUNGSBED!NGUNGEN 

2.1. Ein entsprec!1ender Antrag wird durch dle Präsidentschaftsl\anzlei grundsätzlich 

direkt schrrftHch an das ARWT gerichtet. 

2.2. Sofern bei Dringlictikeit eine Bereitstellung fernmündlich beantragt und vereinbart 

wird, werden der Antrag und die getroffenen Vereinbarungen zur Leistungserbringung 

nachfolgend schriftlich durch den Antragsteller bestätigt. 

2.3. Die Kontaktstelle zu der Maskenprüfstelle des ARWT sowre der 

Präsidentscl1aftskanzlei für die Anfo~·derung von Maskenprüfungen werden d irekt 

zwischen der Präsidentschaftskanz ~e ~ und dem ARWT mit Bezug auf dieses 

Verwaltungsübereinkommen schriftlich vereinbart. 

2 .4. Der genaue Zeitpunkt, Ort und alle sonstigen Umstände einer Maskenprüfung 

werden zwischen ARWT und der Präsidentschaftskanzlei einvernehmlich festgelegt. 

2.5. Die Maskenprüfung wird nach Maßgabe .der jeweiligen personellen und mnteriellen 

Möglichkeiten des ARWT durchgeführt. 
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2.6. Das BMLV ist bestrebt, aber nicht verpflichtet, die vereinbarten fvlaskenpt·üfterm ine 

einzuhalten. 

3. KOSTEN 

3.1. Der Ersatz für den dem BMLV crw8chsenen Aufwancl für d ie unter Punkt 1 angeführte 

Leistung richtet sich nacf1 dem tatsächlichen Zeitaufwand für das in Anspruch 

genommene Personal und nacll dem tatsächlichen Sachaufwand (Kosten für 

Materialien, Inanspruchnahme von Prüfgeräten u.ä.m.}. 

3.2. Die Schutzmaskenprüfungen (Stichprobe von 20 Stück) stellen keine fortwährenden, 

den Dauerschuldverhältnissen ähnliche, gleichartige Leistungen dar und werden als 

Einzelleistungen des BMLV in der Höhe von€ 1308,-- (jährlich angepasst) verrechnet. 

3.3. Die Verrechnung sämtlicher anfa!lender Kosten und Aufwandsersätze erfolgt direkt 

zwischen der Präsidentschaftskanzlei und dem ARWT. Dabei ist auf §3 Z2 der 

LeistungsabgeJtungs-Verordnung 2013, BGB!. II Nr. 509/2012 idjgF. Bedacht zu 

nehmen. 

4. Inkrafttreten, Dauer und Umfang des Verwaltungsübereinkommens 

4.1. Das Verwaltungsübereinkommen tritt mit Datum der Untetiertigung durch beide 

Partner in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es bildet auch d ie 

Grundlage für die bereits durchgeführten Schutzmaskenprüfungen durch das ARWT. 

4.2 . Es kann von beiden Partnern e inseitig ohne Angabe von Gründ€n jederzeit. jedoch 

mft AngalJe des beabsichtigten Wirksamkeitstages a ufgelöst werden. 

4.3. Änderungen d ieses Verwaltungsüberefnkom mens bedürfen der Schriftform. 

4.4. Andere Arten der Zusammenarbeit zwischen dem BMLV und der 

Präsidentschaftskanzlei, wie etwa die Erbringung von Amtshilfe oder 

Assistenzeinsätze bleiben von diesem Übereinkommen unberührt. 
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Wien, ;:::l.1;ft2 :J2,o Wien, 

Für den Kabinettsvizedirektor 

(Wtv· 
PRASS ER 
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VERWALTUNGSÜBEREINKOMM EN 

zwischen dem 

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG 
(BMLV) 

und dem 

BUNDESMINISTERIUM FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE, 
MOBILITÄT, IN NOVATION UND TECHNOLOGIE (BMK) 

über die 

Unterstützung des BMK in elektrotechnischer Hinsicht 

durch 

das Amt für Rüstung und Wehrtechnik 

(ARWT) 
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1. GEGENSTAND DES ÜBEREINKOMMENS 

1.1. Das Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV) und das Bundesministerium 

für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) 

kommen überein, für das BMK und von diesem hiezu schriftlich autorisierten Stellen, 

eine .Militärische Unterstützung in elektrotechnischer Hinsicht bei der Ausrichtung 

und Installation von Antennen zur Fernwartung nautischer Informationssysteme auf 

den 13 Dienstbooten der Schifffahrtsaufsichten" durch das Amt für Rüstung und 

Wehrtechnik (ARWT) bereitstellen zu wollen. 

1.2. Die Ergebnisse der Unterstützung in elektrotechnischer Hinsicht wird dem 

Antragsteller schriftlich vom ARWT übermittelt. 

2. DURCHFÜHRUNGSBEDINGUNGEN 

2.1. Ein entsprechender Antrag wird durch die vom BMK autorisierten Stellen 

grundsätzlich direkt schriftlich an das ARWT gerichtet. 

2.2. Sofern bei Dringlichkeit eine Bereitstellung fernmündlich beantragt und vereinbart 

wird, werden der Antrag und die getroffenen Vereinbarungen zur Leistungserbringung 

nachfolgend schriftlich durch den Antragsteller bestätigt. 

2.3. Die Kontaktstelle des ARWT sowie autorisierte Stellen des BMK für die Unterstützung 

in elektrotechnischer Hinsicht werden direkt zwischen BMK und ARWT mit Bezug auf 

dieses Verwaltungsübereinkommen schriftlich vereinbart. 

2.4. Der genaue Zeitpunkt, Ort und alle sonstigen Umstände für die Unterstützung in 

elektrotechnischer Hinsicht werden zwischen ARWT und BMK einvernehmlich 

festgelegt. 

2.5. Die Unterstützung in elektrotechnischer Hinsicht wird nach Maßgabe der jeweiligen 

personellen und materiellen Möglichkeiten des ARWT durchgeführt. 
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2.6. D~s BMLV ist bestrebt, aber nicht verpflichtet, die vereinbarte Unterstützung in 

elektrotechnischer Hinsicht einzuhalten. 

3. KOSTEN 
i 

3.1. D~r Ersatz für den dem BMLVerwachsenen Aufwand für die unter Punkt 1 angeführte 

Leistung richtet sich nach dem tatsächlichen Zeitaufwand für das in Anspruch 

genommene Personal und nach dem tatsächlichen Sachaufwand (Kosten für 

Materialien, Inanspruchnahme von Prüfgeräten u.ä.m.). 

3.2. Die Unterstützung in elektrotechnischer Hinsicht stellt keine fortwährende, den 

Dauerschuldverhältnissen ähnliche, gleichartige Leistung dar und wird gemäß dem 

gf'!ltenden „Kostensätze-Erlass" des BMLV verrechnet. 

3.3. Die Verrechnung sämtlicher anfallender Kosten und Aufwandsersätze erfolgt direkt 

zwischen den entsprechend autorisierten Stellen und dem ARWT. Dabei ist auf§ 3 Z 

2 der Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013, BGBI. II Nr. 509/2012 idjgF. Bedacht 

zu nehmen. 

4. Haftung 

4.1. Das BMK nimmt zur Kenntnis, dass die Leistung für das Österreichische Bundesheer 

eine Ausbildungsmaßnahme darstellt. Es wird sohin keine wie immer geartete 

Gewährtür eine bestimmte Beschaffenheit, Eigenschaft, Eignung, Nutzbarkeit oder 

ein bestimmtes Ausmaß der Leistung geleistet. 

4.2. Das BMK haftet für das allfällige fehlen behördlicher Bewilligungen und sonstiger 

ret:htlichen Voraussetzungen für die Erbringung der Leistung und hält das BMLV in 

jeglicher Hinsicht, insbesondere gegenüber Dritten, schad- und klaglos." 

5. lnkr~fttreten, Dauer und Umfang des Verwaltungsübereinkommens 

5.1. Dcjs Verwaltungsübereinkommen tritt mit Datum der Unterfertigung durch beide 

Ressorts in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

5.2. Es kann von beiden Partnern einseitig ohne Angabe von Gründen jederzeit, jedoch 

mi~ Angabe des beabsichtigten Wirksamkeitstages aufgelöst werden. 

Seite 3 von 4 
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5.3. Änderungen dieses Verwaltungsübereinkommens bedürfen der Schriftform. 

5.4. Andere Arten der Zusammenarbeit zwischen dem BMLV und dem BMK, wie etwa die 

Erbringung von Amtshilfe oder Assistenzeinsätze bleiben von diesem 

Übereinkommen unberührt. 

Wien, · 1(l ... . 
Für die Bundesministerin für 

hlo7iä~~ 
WOLLEIN 
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VERWALTUNGSÜBEREINKOMMEN 

abgeschlossen zwischen der 

PRÄSIDENTSCHAFTSKANZLEI 

und dem 

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG 

§ 1 . Gegenstand 

(!)Das gegenständliche Übereinkommen regelt den Einsatz des Elektronischen Aktes im 
Verwaltungsbereich der Präsidentschaftskanzlei durch Überlassung von im Bereich des 
Bundesministeriums filr Landesverteidigung entwickelter Software. 

• Posteingangsfunktionalität (eigene Applikation): Import-Pool 2 inkl. eMail-Import aus 
Outlook 

• Posteingangsfunktionalität (eigene Applikation): OCR-Crawler 
• ELAK-Erweiterung (integriert): Objektlauffilter (Anzeige und Druck) 
• ELAK-Erweiterung (integriert): Eigentümer ändern 
• ELAK-Erweiterung (integriert): Rechnungsbehandlung 
• ELAK-Erweiterung (integriert): Benutzerliste 
• ELAK-Erweiterung (integriert): Dokumente extern speichern 
• ELAK-Erweiterung (integriert): Platzhalterauswahl- und Ersetzung (Word-Macro) 
• ELAK-Erweiterung (eigene Applikation): Arbeitskorbüberwachung (KisListener) 
• ELAK-Dokumentation 

(2) Die für den laufenden Betrieb und die Weiterentwicklung der in Abs. l angeführten 
Komponenten erforderlichen Unterstützungsleistungen im Verwaltungsbereich der 
Präsidentschaftskanzlei werden durch ziviles IT-Fachpersonal von KdoFüU/Appl erbracht. Dabei 
wird KdoFüU/Appljeweils auf Ersuchen der Präsidentschaftskanzlei tätig. 
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§ 2. Pflichten der Präsidentschaftskanzlei 

(l) Für die gemäß§ 1 erbrachten Leistungen ist von der Präsidentschaftskanzlei Kostenersatz 
für das Personal zu leisten. Berechnungsgrundlage sind die vom BML V festgelegten 
Kostenersätze für sonstige Personalbei- und-abstellungen in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) Sollte im unmittelbaren Zusammenhang mit Tätigkeiten gemäß§ l bei Bediensteten des 
BML V ein Anspruch auf ÜberstundenvergUtung oder Reisegebühren entstehen, werden diese aus 
Budgetmitteln der Präsidentschaftskanzlei getragen. 

§ 3. Pflichten des BMLV 

( l) Die Leistungen des BML V für den laufenden Betrieb des ELAK gemäß § l sind in 
fachgerechter Qualität ordnungsgemäß und zeitgerecht erbringen, wobei jedoch die Abdeckung 
von Bedürfnissen des BML V Vorrang hat. Die Leistungen umfassen die laufende 
Weiterentwicklung/Wartung der in § l Absatz l angeführten, überlassenen Software sowie die 
Unterstützung der Präsidentschaftskanzlei bei technischen Problemen beim Einsatz der 
überlassenen Software. 

(2) Personen, die für eine Tätigkeit nach § 1 dieses Übereinkommens herangezogen werden, 
sind dahingehend zu belehren, dass die Weitergabe von Informationen über Tatsachen, die ihr aus 
dieser Tätigkeit bekannt geworden sind, sowie deren Bekanntgabe aus Gründen der Wahrung der 
Amtsverschwiegenheit bzw. des Datenschutzes untersagt sind. Das BMLV wird Feststellungen 
gemäß § 46 Abs. 3 BOG 1979 über das Bestehen der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit 
bzw. über die Entbindung von dieser nur nach Befassung der Präsidentschaftskanzlei vornehmen. 

§ 4. Verrechnung 

(1) Das BMLV legt der Präsidentschaftskanzlei, einlangend bis zum 30. Juni und zum 
31. Dezember eines jeden Jahres, eine Aufstellung der gemäß § 2 dieses Übereinkommens zu 
leistenden Vergütung vor. 

(2) Mehrdienstleistungen und Reisegebühren sind im Rahmen der geltenden 
Verfahrensvorschriften im Besoldungswesen direkt zu Lasten des Budgets der 
Präsidentschaftskanzlei anzuweisen. 

§ 5. Inkrafttreten und Dauer des Verwaltungsübereinkommens 

(1) Dieses Übereinkommen tritt mit der Unterfertigung durch beide Ressorts in Kraft und 
wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

(2) Das Übereinkommen kann schriftlich unter Einhaltung einer 6-monatigen 
Kündigungsfrist jeweils mit Ablauf eines Kalenderjahres gekilndigt werden. 
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§ 6. Sonstiges 

Das Übereinkommen wird in zwei Gleichschriften ausgefertigt, Änderungen des 
Übereinkommens bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Filr die 

PRÄSIDENTSCHAFTSKANZLEI 

Für den binettsdirektor: 

. .ieichiscq, 

..; ~ 
l~· ~ 
a.~ -~~ 

. ;ft • f, f(J::.c, •nrscn•'-' 
Wien, am .„ ........•...•.••.. „.„.„ ........ . 

Filr das 

BUNDESMINISTERIUM 
für 

LANDESVERTEIDIGUNG 

ür den Bundesminister 

Der Kommandant KdoFüU 

0 7. JULI 2005 
Wien, am ............. „ ..•..•..•..•.. „ .•.. „. 
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BM.I !lt REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

SEKTION IV-SERVICE UND KONTROLLE 

ZUSATZVEREINBARUNG 

zum 

Verwaltungsübereinkommen 

betreffend der Überlassung der Software "Strategiekonforme Portalinfrastruktur" 
(Standardportal). 

1. Bundesministerium für Inneres 
Referat IV/2/d - Registerservices & ITK Budget 
Berggasse 43, A 1090 Wien 

in weiterer Folge kurz "Lizenzgeber" genannt 

2. Bundesministerium für Landesverteidigung und 
Sport 
Abteilung IKTPI 
Rossauer Lände 1, A-1090 Wien 

in weiterer Folge kurz "Anwender" genannt 

Zwischen dem Lizenzgeber und dem Anwender besteht ein Verwaltungsübereinkommen 
über die Nutzung der Standardportal-Software. In diesem Verwaltungsübereinkommen 
wurde auch die entgeltliche Erbringung von Software-Wartungsdienstleistungen vereinbart. 

Im Rahmen der Umsetzung von Version 2.0 der Standardportal-Software wurde diese einer 
Sicherheitsüberprüfung durch einen externen Partner unterzogen und anschließend gern. 
ÖNORM A7700 "Sicherheitstechnische Anforderungen an Webapplikationen" zertifiziert. 
Um das Sicherheitslevel zu halten, wird der Lizenzgeber während der Laufzeit des 
Verwaltungsübereinkommens eine jährliche Überprüfung und Re-zertifizierung der neuen 
Software-Komponenten (Bug-fixes, Erweiterungen) und der Änderungen des Source-Codes 
veranlassen. 

Der Lizenzgeber kann den externen Prüfer und die zertifizierende Prüfanstalt nach eigenem 
Ermessen wählen und wechseln. 

Gemäß dem im Lenkungsausschuss „Standardportal" vom 03.07.2014 abgestimmten 
Finanzierungsvorschlags vereinbaren die Parteien eine Erhöhung des jährlichen Wartungs­
entgelts aus dem bestehenden Verwaltungsübereinkommen auf € 4950,40. Das erhöhte 
Wartungsentgelt wird ab 01.01.2015 entsprechend den Bestimmungen des 
Verwaltungsübereinkommens verrechnet. 

Die übrigen Bestimmungen des Verwaltungsübereinkommens bleiben von dieser 
Zusatzvereinbarung unberührt. 
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BM.I * 
REPUB LIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

SEKTION IV-SERVICE UNO KONTROLLE 

Wi n 9. Al. ?04"1 e , am ... ........ „. „ „ .. „ ... „ .. „. 

Bur.d .::: 

Lizenzgeber 

Seite -2- von -2-

.... .... , am 

Mag. HABERMAYER, Bgdr 
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Bundesministerium 
Eu ropäi sch e und internationa le 
Ang e legen he ite n 

Verwaltungsübereinkommen 

Bundesministerium 

Landesverteid igung 

zwischen dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 

und dem Bundesministerium für Landesverteidigung 

über die Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen des jeweils anderen Ressorts im Ausland 

1. Das Bundesministerium für europäische und internationalen Angelegenheiten (BMEIA) 

beziehungsweise das Bundesministerium für Landesverteidigung (BMVL) stellt 

Bediensteten des jeweils anderen Ressorts (einschließlich Ortskräften) im Ausland im 

Rahmen dieses Verwaltungsübereinkommens im dringenden und begründeten 

Bedarfsfall (z.B. im Rahmen von Krisenunterstützungsteams-Missionen) für Zwecke der 

jeweiligen Aufgabenerfüllung seine Dienstkraftfahrzeuge zur Verfügung und stellt die 

allenfalls notwendigen Fahr- und Lenkerberechtigungen aus. Die Überlassung erfolgt im 

Rahmen der beiderseitigen hoheitlichen Aufgabenerfüllung. 

2. Eine allfällige Zurverfügungstellung nach Absatz 1 erfolgt stets nach Maßgabe der 

Verfügbarkeiten und dienstlichen Erfordernisse vor Ort. 

3. Sondergeschützte Fahrzeuge dürfen nur von solchen Personen betrieben und gelenkt 

werden, die nachweislich über eine dafür entsprechende Ausbildung und Erfahrung 

verfügen. 

4. Die Berechtigung zur Nutzung und Lenkung eines Dienstkraftfahrzeuges einer 

österreichischen Vertretungsbehörde im Ausland durch Bedienstete des BMLV wird im 

Anlassfall und nach Maßgabe der dienstlichen Erfordernisse im Wege der Amtsleitung ' 

der Vertretungsbehörde erteilt beziehungsweise entzogen. 

5. Die Berechtigung zur Nutzung und Lenkung eines Dienstkraftfahrzeuges des BMLV durch 

Bedienstete des BMEIA im Ausland (einschließlich Ortskräfte) wird im An lassfall und nach 
I 

Maßgabe der dienstlichen Erfordernisse im Wege eines vom BMLV dazu ermächtigten, 

sich vor Ort im Ausland befindlichen Bediensteten erteilt beziehungsweise entzogen. 
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6. Die Fahrzeuge werden dabei im Einklang mit dem Versicherungsschutz und 

ausschließlich von zur Lenkung des konkreten Fahrzeuges befugten Personen für Zwecke 

der eigenen Aufgabenerfüllung genutzt. 

7. Die Übernahme und Rückgabe der Fahrzeuge wird vor Ort entsprechend dokumentiert. 

8. Im Fall der Nutzung von Fahrzeugen des BMLV durch Bedienstete des BMEIA führt das 

BMEIA allfällige diesbezügliche Schadenersatzverfahren gegen den Bund und bedeckt 

diese sowie allfällige vom Versicherungsschutz nicht gedeckte Sachschäden aus dem 

eigenen Budget. 

9. Im Fall der Nutzung von Fahrzeugen des BMEIA im Ausland durch Bedienstete des BMLV 

im Rahmen dieses Verwaltungsübereinkommens führt das BMLV allfällige diesbezügliche 

Schadenersatzverfahren gegen den Bund und bedeckt diese sowie allfällige vom 

Versicherungsschutz nicht gedeckte Sachschäden aus dem eigenen Budget. 

10. Das vorliegende Verwaltungsübereinkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

Es kann jederzeit von beiden Parteien unter Einhaltung einer einmonatigen Frist, ohne 

Angabe von Gründen, aufgelöst werden. 

Wien, am 25.01.2024 

Für das Bundesministerium für europäische 
und internationale Angelegenheiten: 

Ges. Dr. Sigurd PACHER 
(L 1ter Abteilung Personaldienstleistungen, 

Strukturfragen, Wissensmanagement) 

Für das Bundesministerium für 
Landesverteidigung: 

ag. Günter SCHÖPF 
Abteilung Einsatzplanung) 
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VERWALTUNGSÜBEREINKOMMEN 

zwischen dem 

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 

(im Folgenden: BMKÖS) 

und dem 

Bundesministerium für Landesverteidigung 

(im Folgenden: BMLV) 

Präambel 

Mit der 2. Dienstrecht-Novelle 2019 wurde die Errichtung einer Bundesdisziplinarbehörde (BDB) 

beschlossen, die künftig gebündelt für alle Disziplinarverfahren im Kommissionsverfahren zuständig 

ist. Im Zuge dessen wurde entschieden, neben dem Hauptstandort WIEN auch bestehende 

Außenstellen in den Bundesländern beizubehalten, um die regionale Verteilung der Dienststellen 

widerzuspiegeln. 

Eine Außenstelle der BDB ist in den Räumlichkeiten des BMLV in der SCHWARZENBERGKASERNE, 5071 

WALS BEI SALZBURG angesiedelt. Die Außenstelle hat in diesen Räumlichkeiten derzeit zwei 

Bedienstete. Aus verwaltungsökonomischen Gründen soll zur Betreuung der Bediensteten die 

vorhandene Infrastruktur der beiden Ressorts bestmöglich genutzt werden. 

§ 1 Personal, Räumlichkeiten, Infrastruktur 

1. _Die aus dem Bereich BMLV in die BDB übertretenden Soldaten dürfen unabhängig vom Standort 

ihrer zukünftigen Dienstverweridung weiterhin an den für Soldaten zwecks Aufrechterhaltung der 

Einsatzbereitschaft sowie Verwendung in der jeweiligen militärischen Funktion notwendigen 

Aus-, Fort- und Weiterbildungen teilnehmen. 

2. Das BMLV stellt dem BMKÖS für die Zwecke des Betriebs einer Außenstelle der BDB die 

Räumlichkeiten Nummer 6 bis 8 im Objekt 48 als Büroräumlichkeiten zur Verfügung. 

3. Das BMLV erbringt in Bezug auf die Räume gemäß Z 2 folgende Leistungen: 

• Reinigung und Wartung der Räume (Brandmeldeanlagen, Fenster- und Vorhangreinigung, 

Lampen, Lüftung, Raumverdunkelung, Heizung und Kühlung - Grundreinigung und 

wöchentliche Raumpflege); 

• lnventarverwaltung des BMLV-lnventars, inklusive Instandhaltung und Austausch 

1 
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• Schneeräumung, Rasenmähen und Heckenpflege im Zugangsbereich 

4. Die Bediensteten der BDB dürfen 

• den Verhandlungsraum Objekt 48 inklusive sämtliches Inventar, 

• Sozial- und Aufenthaltsräume, Zeugenwarteraum, Sanitäreinrichtungen, Umkleideraum, 

Archiv und sonstige Gemeinschaftsinfrastruktur im Amtsgebäude 48, 

• weitere Schulungs- und Besprechungsräume in der SCHWARZENBERGKASERNE nach 

zeitgerechter Voranmeldung durch das Anmeldemanagement (auch als 

Verhandlungsräume) und 

• die Videoübertragungsanlage (VTS) nach Voranmeldung durch das Anmeldemanagement 

nutzen. 

5. Die Bediensteten der Außenstelle der BDB dürfen in der SCHWARZENBERGKASERNE Sozial- und 

Aufenthaltsräume (Offizierskasino, Unteroffiziersmesse, Soldatenheim), Kirche, Sportanlagen (im 

Außen- und Innenbereich) und Sanitäreinrichtungen, sowie Schneider- und Schusterwerkstatt, 

Bekleidungskammer zur Instandhaltung der militärischen Bekleidungs- und 

Ausrüstungsgegenstände der hauptamtlichen Mitglieder nach den jeweiligen BMLV-internen 

Vorschriften nutzen. 

6. Die Bediensteten der Außenstelle der BDB vor Ort können die ausgewiesenen Kfz- und 

Radabstellplätze um das Objekt 48 und 49 nach Vorgabe des Militärkommando SALZBURG (MilKdo 

S) weiterhin zu den gleichen Konditionen wie Bedienstete des BMLV (Einstellgenehmigung) 

nutzen. Von der BDB geladene Parteien und Beteiligte sowie deren rechtsfreundliche Vertretung 

können nach Maßgabe freier Abstellplätze und Vorgabe des Militärkommando SALZBURG 

(MilKdoS) für die Dauer des unbedingt notwendigen Aufenthaltes Abstellplätze zugewiesen 

werden. 

§ 2 Büroausstattung und EDV 

1. Das BMLV garantiert für die aus dem Bereich BMLV in die BDB übertretenden Bediensteten 

unabhängig vom Standort den IKT mäßigen Zugriff im für deren dienstliche Tätigkeit notwendigen 

Ausmaß auf Datenbanken. 

2. Die Bediensteten der Außenstelle der BDB dürfen die in den Räumlichkeiten gemäß § 1 im 

lnventarverzeichnis (Beilage 1A) aufgelisteten Möbel (z.B. Schreibtische, Sessel, Fax, Scanner, 

Spiegel, Akten-Shredder, Kaffeemaschinen etc.) sowie am Gang befindliche Multifunktionsdrucker 

nutzen. Die Möbel und Multifunktionsdruckerverbleiben im Inventar des BMLV. 

3. Das BMKÖS führt die Ausstattung der Bediensteten mit Laptops samt Drucker und Diensthandy 

auf eigene Kosten durch und übernimmt die Betreuung und Wartung. Das BMLV räumt den 

2 
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Bediensteten des BMKÖS die Möglichkeit ein, die bisher genutzte Mobiltelefonnummer 

mitzunehmen. Die Betreuung der IT-Services des BMKÖS wird durch die BRZ GmbH durchgeführt. 

Sollte im Einzelfall eine Unterstützung vor Ort erforderlich sein, wird diese durch die Abteilung 

Bauwesen beim !KT-Provider im BMLV gewährt (näher dazu Beilage 2 IKT-Systemkonzept). 

4. Das BMLV stellt die in den genannten Räumen samt LAN- und WAN-Verkabelung inklusive des 

Internetzuganges über das „Dynamische Gesicherte Militär Netz (DGMN)" zur Verfügung. Die 

erforderlichen IT-Services im „Sicheren Militär Netz (SMN)" und im DGMN werden bereitgestellt. 

Beispielsweise ist der Zugriff auf den ELAK im BMLV, LOGIS, FEG, PHORUS/FTM durch das BMLV 

sichergestellt, insofern dadurch keine personenbezogenen Daten des BMLV durch die 

Bediensteten der BDB verarbeitet werden. Bei Bedarf und nach Anforderung durch die BDB 

veranlasst das BMLV die Reparatur, Adaptierung oder Erweiterung der Netzwerk-Infrastruktur. Die 

Kosten dafür werden vom BMKÖS getragen. 

5. Das BMLV stellt den Bediensteten der Außenstelle der BDB Kanzleimaterial zur Verfügung und 

sorgt für die fachgerechte Entsorgung im Recyclinghof der SCHWARZENBERGKASERNE. Die Kosten 

werden vom BMKÖS getragen. Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Bedarf. 

§ 3 Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte, Bundesbedienstetenschutz 

1. Die Sicherheits- und Brandschutzbeauftragten des BMLV betreuen die Räumlichkeiten der 

Außenstelle der BDB. 

2. Das BMLV unterstützt das BMKÖS bei der Einhaltung und Umsetzung des Bedienstetenschutzes 

für die Bediensteten der Außenstelle der BDB. Die Arbeitsplätze der Bediensteten der Außenstelle 

der BDB werden im Zuge einer durch das BMLV veranlassten ergonomischen Überprüfung 

mitbetreut. 

3. Bediensteten der Personalabteilung des BMKÖS sowie von der Personalabteilung mit 

Bedienstetenschutz beauftrag~en externen Firmen (sicherheitstechnische Betreuung) wird zu 

Dienstaufsichtszwecken jederzeit Zugang zu den Räumlichkeiten der Außenstelle der BDB gewährt. 

4. Informationen betreffend den Bedienstetenschutz sind zeitnahe an die Personalabteilung des 

BMKÖS zu übermitteln, damit erforderlichenfalls seitens des BMKÖS für die Bediensteten der 

Außenstelle der BDB geeignete Maßnahmen getroffen werden können. 

3 
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• 

• 

§ 4 Portier- und Sicherheitsdienstleistungen 

1. Die Portierdienstleistungen inklusive Sicherheitskontrollen zur und in der 

SCHWARZENBERGKASERNE werden durch die Wache erbracht (24 Stunden). Der Zutritt in den 

militärischen Bereich SCHWARZENBERGKASERNE erfolgt nach dem Militärbefugnisgesetz und den 

Vorgaben des MilKdo S. Der Rundgang der Streife und der Militärpolizei schließt das Objekt 48 ein. 

2. Bei Bedarf können Sicherheitsschleusen und Personenkontrollen sowie Eskorte vom Haupttor der 

SCHWARZENBERGKASERNE zum Objekt 48 durch die Militärpolizei von Bediensteten der 

Außenstelle der BDB angefordert werden. Diese Anforderung hat zeitgerecht zu erfolgen. 

3. Die Bediensteten der Außenstelle der BDB erhalten mechanische und elektronische Schlüssel für 

den Zutritt in die SCHWARZENBERGKASERNE und die Objekte 48, 49 und der zu benutzenden VTS­

Anlagen . 

§ 5 Post 

Das BMLV nimmt die für die Bediensteten der Außenstelle der BDB einlangende Post bei der zentralen 

Anlaufstelle im Objekt 270 an und verteilt sie an die Bediensteten der Außenstelle der BDB über ein 

Postfach wie bisher weiter. Das BMLV übernimmt den Versand der Post der Bediensteten der 

Außenstelle der BDB über die zentrale Anlaufstelle. 

§ 6 Sozialleistungen des BMLV 

Die Bediensteten der Außenstelle der BDB dürfen an der Truppenverpflegung gegen Entgelt 

teilnehmen. Die Teilnahme an arbeitsmedizinischer Beratung, Impfaktionen, Vorträgen 

(Kaderfortbildungen), Scharfschießen, ABC-Hauptdichteprüfung ist gestattet. Die Teilnahme an 

gesellschaftlichen Veranstaltungen ist nach Einladung durch Kommandanten oder Dienststellenleiter 

des BMLV gestattet. Bei der Inanspruchnahme heereseigener Sanitätseinrichtungen gelten die 

Bediensteten der Außenstelle der BDB als sonstige Personen nach § 18 Abs. 6 Z. 4 des 

Heeresgebührengesetzes (HGG 2001). Bei der Benutzung der Betreuungseinrichtungen gelten die 

Bediensteten der Außenstelle der BDB als sonstige Personen nach § 16 Abs. 2 Z. 4 HGG, die sich aus 

dienstlichen Gründen oder mit Erlaubnis des zuständigen Kommandanten im jeweiligen Bereich 

aufhalten. 

§ 7 Kostentragung 

1. Für die erbrachten Leistungen ist vom Leistungsempfänger (BMKÖS) in Anwendung der 

Bestimmungen des§ 63 des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 (BGBI. 1 Nr. 62/2012) i.d.g.F und der 

Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013 (BGBI. II Nr. 509/2012) i.d.g.F eine Vergütung für sämtliche 
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• 

Leistungen zu entrichten. Ausgenommen von der Vergütungspflicht sind Leistungen, die für 

militärische Funktionen der Bediensteten des BDB erbracht werden (z.B. Aus-, Fort- und 

Weiterbildung in der jeweiligen militärischen Funktion). 

2. Die konkrete Höhe der Vergütung richtet sich nach den vom BMLV dafür festgelegten 

Vergütungssätzen in der jeweils gültigen Fassung, welche einen Bestandteil dieses 

Übereinkommens bilden (Beilage 3). Änderungen dieser Vergütungssätze werden dem 

Leistungsempfänger unverzüglich nach Inkrafttreten der Änderung schriftlich mitgeteilt. 

3. Für die Vergütung für die in § 1 Z 2 genannten Räumlichkeiten sind neben den Kosten der 

Gebrauchsüberlassung (Miete) auch die Betriebskosten, die laufenden Kosten des Dienstbetriebes 

sowie die Kosten der militärischen Sicherheit anteilsmäßig heranzuziehen. Die Kosten belaufen 

sich daher monatlich auf: Miete € 648,06, Heizkosten € 240,02 und Betriebskosten von € 66,85, 

gesamt somit€ 954,93 bzw. im Quartal: Miete€ 1.944,18, Heizkosten€ 720,06 und Betriebskosten 

von€ 200,55, gesamt somit€ 2.864,79. Gemäß interner Festlegung BWFin sind Preise stets auf 

Zehnteldezimalstellen auf- bzw. abzurunden, es ergibt sich dadurch eine Vergütung von€ 954,90 

im Monat bzw.€ 2.864,80 im Quartal. 

4. Die Vergütung für die Nutzung der lnventargegenstände richtet sich nach Beilage lB. 

5. Die seitens BMLV erbrachten Leistungen werden dem BMKÖS quartalsweise im Nachhinein in 

Form einer Rechnung zur Begleichung in der Konsolidierungsverrechnung vorgelegt. Für die 

Konsolidierungsverrechnung für das 4. Quartal wird aus haushaltsrechtlichen Gründen 

abweichend davon festgelegt, dass diese bereits zur Mitte des 4. Quartals vorzulegen ist. Dabei 

sind folgende Verrechnungsmerkmale anzuwenden: 

BMLV (DB 14040100): 

Kreditor 19000416; Konto 1-7290.014 

BMKÖS (DB 17010100): 

Debitor 29000434; Konto 2-821i0.017 

Änderungen dieser Verrechnungsmerkmale sind zwischen dem Leistungserbringer und dem 

Leistungsempfänger unverzüglich nach Inkrafttreten gegenseitig schriftlich mitzuteilen. 

6. Allfällige lnstandsetzungskosten werden vom BMKÖS getragen. 

§ 8 Inkrafttreten 

1. Das Verwaltungsübereinkommen tritt mit der Unterfertigung durch beide Parteien mit 

Wirksamkeit 1. Oktober 2020 in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit. 
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•· 2. Die Vereinbarung kann von beiden Vertragsteilen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei 

• 

Monaten zum Quartalsende schriftlich gekündigt werden. Eine Teilkündigung hinsichtlich 

einzelner Leistungen ist möglich. 

3. Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

Beilagen: 

lA./ lnventarverzeichnis 

lB./Grundsätzliches zur lnventarliste 

2./ IKT-Systemkonzept 

3./ Vergütungssätze 2020 

Wien,am 11.A0.1J)j__Q 

Für den Bundesminister für Kunst, Kultur, 

('uo 
(GS Mag. Eva w· dfellner) 

6 

Wien, am AJ. ),,/ .]oJo 

Für die Bundesministerin 

Landesverteidigung: 

für 
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' 
BUNDESMINISTERIUM FÜR 

LANDESVERTEIDIGUNG UND SPORT 

EUROPA 
INTEGRATION 
AUSSERES 
BU/\lDESM 1 N!STER i UM 
~EPUBLIK ÖSTERREICH 

Venvaltungsübere!nkommcn ;wischen dem Bundcsmini:-:terium für EUROPA, 

INTEGRATIO:'-l" und ÄUSSERES (BMEIA} und dc:m Bundesministerium für 

LANDESVERTEIDIGUNG und SPORT (B\,TLVS) betreffend die Zu.~ammenarheit im 

Rahmen dcs Bundes-Beclienstetenschuczgesetzes m-BSG}. 

Präambel: 

Die gegenständlir:hc Ressortvereinbarung z\vischen dem B\'IEIA und BML VS ist em 

weiterer Ausdruck der Zus8mmcnarbcil der beiden BundcsntinisLericn und beabsichtigt, 

vorhandene Rc.ssvun:en geme i nsarnen zu nutzen. Die Vereinbarung 1 iet'ert i rn Sinne des 

Reg ierungsprogrammes e inen Bcirrag zu rnd1r Synerg ie und Effi z ienz in der öffentliche n 

\ \ :rwaltung. 

Anlass für die Verein banmg sind a llfäll ige arb citsplatzhezogen e Re la:stungen von 

fkdicns teten , denen insb0sondcr(.: im Rahmen des Bcdicnstetenschutzcs zu b.:gcgncn ist. 

Infolge der Novellierung des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes (8-BSG) ist .;;cit 

1. J<inncr 2014 die Arbeitspbtzevalui enmg psy\:hischer Belastungen rn 4 B-ßSG) 

g~s e tz l ich vorgeschrieben. D ic N ovdliL-rung zielt insbesondere d;uauf ab, den Arbeitsplati'. 

als Ort mög licher Belastungen und fol g li ch erforde rlicher Gesundheits priivention zu 

verstd1m. Dabei \V ird besonderer ~·' ert au r di e psychische Gesundheit gelegt. so wie auf 

die E rhö hung des Br: \v uss tsc ins für arbe itsbedingtc psychische Bdastungen. Unter 

Gl..'.~undhe [t ist demnach die physische als auch die psyc hische Gesundheit zu verstehen 

(§ 2 Z 11 li t a B-BSG) . Zu den Gefahren zählen physisc he und psychische Belastungen 

gkichermaßen {§ 1 l l L B-BSGl. 

lrn BlVlLVS besteht eine langjäh ri ge Erfah rung mit Pr~iv entlonsmaßnahmen im 

A 1 lgemci.ni:n und im Zuge des Bedienstetensch utzes im Besonde ren. Erforderliche 

Maß nahme n werden für d en Bere ich der psychischen Gesundhcil insbesondere im Rahmen 

des Bed ie nstetensdmLzcs durl·h d en H~..:respsyc hnlogis cht:n DicnsL (TlPDl des 

Heerespers< m al umlcs (HPA) bc re itgeste lJt. 
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L\1lit Beginn 2017 wurde im Rahmen eines Pilotprojektc.s bei der Service-Sektion (S IV) des 

B:VCEIA die Erstevaluierung psychischer Belastungen durch den HPD des HPA erprobt 

und erfolgreich durchgeführt. Mit dit::ser Vereinbarung soll diese Maßrnthme mit 

Unterstützung des HP A/HPD im BMEIA rcssort\veit umge.setzt werden. 

§ 1 Leistungen und Kooperationsbereiche 

(a) Der Hecrespsychologischo Dienst im Heerespersonalamt (HPD) stellt - nach Vorgabe 

und in Abstimmung mit dem BMEIA - die Arbeitsplatzevaluierung psychischer 

Belastungen gemäß dem Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG) im Rcssonbcreich 

des Brv1EJA einsch 11 effüch dessen Vertretungen sicher. 

(b) Der HPD unterstützt das BMEfA bei der Umsetzung von Maßnahmen im 

Zusammenhang mit arbe itspl atz bezogenen Belaslungcn und der 

Arbeitsplatzevaluierung. 

{c) Der HPD unterstützt das BMETA durch allgemeine arbeitspsychologische Beratung 

und Betreuung. 

§ 2 Wechselseitige Information 

(a} Der Abruf der Lcislungen des HPD erfolgt im Einvcmchmen und auf Basis cmes 

j ährlkh zu vereinbarenden Terminplanes. 

(b) Im Sinne einer effiz[enten Durchführung \Verden die unter Abs. (a) genannten 

Informationen f orttaufcnd aktualisiert und aufeinander abgestimmt. 

{c) Im Zuge der Kooperation sollen ein hci.tl i ehe Standards und Prozes.se weiter verfestigl 

werden. 

(d) Der HPD ist berechtigt die für die AuftragserfüHung erforderlichen Daten der 

M[tarbeiterfnnen und Milarbciler des BMEIA einzusehen, soforn eine Zustimmung der 

oder des Betroff cnen im Sinn des § 4 Z 14 DSG 2000 schr1ftl ich vorliegt. Das 8 MEIA 

hat im Bedarfsfall rechtzeitig die Einholung einer solchen Zustimmungserklärung zu 

veranlassen. 

§ 3 Kostentragung 

(a) Die für die Leistungen des HPD anfallenden Kosten werden durch das B~lElA 

getragen. Grundlage,;: für cfü~ V~rrechnung .sind die jeweils aktuellen Kostensätze des 
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Blvll .VS (Personal kostcnsiüze und Kostensätze för d j verse Bereitstel ! ungcn für 2017 

als Beilage). 

(bl Anfallende Reisekosten (zB Leistungen bei auswärtigen Vertretungen) sind nach der 

Reisegebührenvorsd1rifl 1955 (RGV 1955) zu Lm;ten des BrvtEIA abzurechnen. 

k) Anfallender Sachaufwand isl durch das l:l'.VIEL\ sicherzustellen oder ebenfalls zu 

Lasten des ßJ\JEIA abzun:::chnen. 

§ 4 Venn·ise 

Die in diesem V cn.val!.ungsübereinkommen enthaltenen Verweise auf Bundesgesetze 

gelten als Verweise auf die jeweils gc1t1.:mk Fassung. 

§ 5 Inkrafttreten 

D [eses Ven-.· altungsübereinkommen tritt mit '- August 20 L 7 in Kraft und kann von jed1..~m 

Resiiort wm Ende eines Kalenderj ahres unlcr EinhalLung einer si.:chsmonatigen Frist 

lx:cndct werden. 

§ 6 Sonstiges 

(a) Dieses Übcrcink.omm~n wird in z•.vet Ausfertigungen e1Tichtet, von denen jeder 

Übereinkom menspartner eine erh ii l t. 

(b) Das Übereinkommen \VUrde vo r Unte rferti gung vo n de n Übereinko mmenspartnern 

ge lese n und erörtert. Es v„urde hinsichtlich al ler Cbcrc inko mmcnspunkte 

L bereinstirnmung crzk:J L 

§ 7 Beilage 

Koslensätze des BJV1LVS mil \Virkung L Jänner 2017, GZ S92340/l-BV./Fin/2016(1) . 

\Vien. am 13. Juli 2017 \Vicn. ::im 13. Juli 20 l 7 

· · · · · ··· ···-~··· {1·2 { 
.... ....... ············· ········· .......... . 
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~ BUNDESMINISTERIUM FÜR ·w~ LANDESVERTEIDIGUNG UND SPORT 

EUROPA 
INTEGRATION 
ÄUSSERES 
BUNDES Mi NISTE R 1 U tv1 
REPUBLI K ÖSTER REj C H 

Verwaltungsübereinkommen 1.wischen dem BundcsrninisLeriurn für EUROPA. 

INTEGRATIOK und .Ä.USSERES WM EIA) und eiern Burnksminislt.:rtum fü r 

LA NDESVERTEIDIGUI\"G und SPORT l.B~1L VS) bttreffend die Zusammenarbeit im 

ßcn„~ich der psychologischen Personalauswahl. 

Präambel: 

Die gegcnsüindl iche Ressonvcreinbarung 1wischcn dem BMEIA und BMLVS isl ein 

weiterer Ausdruck der Zus;amrncnarbl..'it der beiden Bundesministeri en und bl..'abs ichligt, 

vorhandene Re:s~ourcen gemeinsamen zu nut1en. Oie: V creinbarung lle fert im Si nnc des 

RcgÜ.'rungsprogrammes einen Bci11·ag zu mehr Synergie und Effizienz in der öffentlichen 

V t:rwa ltung. 

Im ß\:fLVS \!/erden im Hccrc.spersonalamt (HPA) Prüflcntn~n betrieben. in denen ua. die 

behörd lichen Ermittlungsverfahren zur FesrsLel.lung di.:r Eignung für eine Verwendung im 

Ressort erfolgen. Einen wesentlichen P.estandtcil diese r Eignungsfesto;;,tellungen bildet die 

psychologische Üb(!rprüfung. Die Pcrsonalp:>yc:.hologie i:.;t ein Anwendungsfe ld der 

P,sychologic. \vclche .s ich insbesondere mit der Anal vsc und Erklärung der 

imerindi v iduel !en U nrerschicdc.: von Verhalten, r ,c; istungcn. Entwicklungsmöglichkeiten 

und E[gnungsrnerkmakn von Arbci!0nd1.m bi,;;.schäftigt. Dazu \.Verden m der 

Pc.TsunalpsychoJogie Grundlagen und Methllden der Differentid lcn Psychologie und 

Diagnostik genutzt. Im mili tärischen Rer0ich liefen die Personalpsychologie Beiträge für 

Personal auswahJ, -führung und ~cnl wicklung. 

Im Heerespsydwlogischen Di..:nsL im HeerespersonalilmL (I TPOl bü.std11 eine lang jährige 

Erfahnmg mit eignungsd iagnost ischen Methoden und psydmmecrisch~n T t'.;::; tverfahren, d ie 

nunmehr auch für die Cnterstürzung des BMEIA be i der psychologischen Personalauswahl 

genutzt werden so 1 kn. 

Seit Beginn 2017 \Vurden im Rahmen eines Pilotprojekte:-: mi t der Managemi:nl-Sektion 

(S VI) des BMEfA durch den HPD des TTPA p~yo..:ho logi.schc Pcrsunalauswahlen 
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erfolgreich durchgefühn. ~fit dieser Vereinbarung soll diese Zusammenarbeit des 

HPA/HPD mit dem BMEIA ressortwcit umgesetzt werden. 

§ l Leistungen und Kooperationshereiche 

Der Hccrespsychologische Dienst im Heerespersonalamt (HPD) führt in den Prüfzentren des 

HPA Eignungsfcststdlungen für folgend..: Bedienstete des BMEIA durch: 

(a) Die psychologische Personalauswahl für den höheren Dienst des Ht\1EIA. 

(b) Die psychologische Personalauswahl für den gehobenen Dienst des BMEIA. 

§ 2 \Vechsclscitigc Information 

(al Der Ahruf dL~r Leistungen des HPD erfolgt im Einvernehmen und auf Basis eines 

jeweils zu vereinbarenden Tenninplancs. 

(b) Im Sinne einer effizienten Durchführung werden die unter Abs. \a) genannten 

Informationen forllaufend aktualisiert und aufeinander abgestimmt. 

(c) Im Zuge der Kooperation sollen einheitliche Slandards und Prozesse weiter verfestigt 

\Verden_ 

(d) Der HPD ist berechtigt. die für die Auftragserfüllung erforderlichen Daten der 

Mitarbeilcrinnen und Mitarbeiter des BMElA einzusehen. soforn eine Zustimmung der 

oder des Betroffenen im Sinn des § 4 Z 14 DSG 2000 schriftlich vorliegt. Das BMEIA 

hat im Bedarfsfall rechtzeitig die Einholung einer solchen Zustimmungserklärung zu 

veraniassen. 

§ 3 Kostentragung 

(a) Die für die Leistungen des HPD und der Prüfzentren des HPA anfallenden Kosten 

werden durch das BMEIA getragen_ Grundlage für die Verrechnung sind die jeweils 

aktuellen Kostensätze des BML VS {Personalko.stensätze und Kostensätze für diverse 

Bereitstellungen für 2017 als Beilage). 

(b) Allfällige Reisekosten sind nach der Retsegebühremorschrift 1955 (RGV 1955) zu 

Lasten des Bl'vfECA abzurer.:hnen. 

(c) Anfaliender Sachaufwand ist durch das Bl\JEIA sicherzustdkn oder ebenfalls zu 

Lasten des BME lA abwn~c:hm:n. 
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§ 4 Venveise 

Die in diesem V~rwaltungslibereinh1mrncn enthaltenen Verweise auf Bumk.sgesetze 

gelten als Verwci":lc auf die je\veils gclwmk Fassung. 

§ 5 Inkrafttreten 

Dieses Verwalrungsübcn.~inkommen tritt mit 1. "'-\ ugust 2017 in Krafl und kann von jedem 

Rc.s~ort zurn Endc o.:inc.s Kalenderjabres unter Einhaltung einer sechsmonatigen FrisL 

beendet werden. 

§ 6 Sonstiges 

(a) Dieses Übereinkommen wird in nvei Ausfertigungen errichtet, von denen jeder 

Übereink:omrnenspartncr eine erhält. 

(b) Da~ Überei nkomm~n \vurc.le vor Unterfertigung von den Übcrc:inkummcnspartnem 

gele')en und erört..:rt. Es wurde himichtlich aller ÜbereinkommenspunkLe 

Übereinstimmung erzielt. 

~ 7 Beilage 

Kosten.sätze des BMT.VS mit \Virkung 1. Jänner 2017. GZ S92J40/l-B\VFin/2016(1J. 

"\:Vien, am 13. Juli 2017 Wi0n. am 13. Juli 2017 

... „ ........... {~ ........ . ·':1 ( 
..... ~--·· ····~······· ·· · ····· 

(Botschafter Dr. ivlichael ZlivHvIERMANNJ 
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zwischen dem 

R 

und 

über die 

durch 

das ABC-Abwehrzentrum 

(ABCAbwZ) 

4 

---- -- ---- -------------- -----

u 
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··--------------

1. GEGENSTAND DES 

1.1. Das Bundesministerium für Landesverteidigung (8MLV) und das Bundesministerium für 

Justiz (BMj) kommen überein, für das BMJ und von diesem hiezu schriftlich autorisierten 

Stellen, die Desinfektion von Fahrzeugen und Gebäuden durch das ABCAbweh:·zentrum 

(ABCAbwZ) bereitste!len zu wollen. 

1.2. Dies betrifft die Rä11mlit1·ikE:ite>11 des B·Ml" und solange es die SARS· 

CoV2 Epidemie erfordert. 

1.3. Die Desinfektion von Fahrzeugen und Gebäuden durch das ABCAbwZ erfolgt gemäß den 

Betriebsanweisungen BA·02 (Version 1.0) „Vorbereitung und Durchführung von Wisch­

und Schaumdesinfektion mit BDS-2000" und BA-03 (Version 0,1) 

„Innenraumdesinfektion mittels NOCOSPRAY im Zusammenhang mit COVJD-19". 

2. 

2.L Ein entsprechender Antrag wird durch die vom BMJ autorisierten Stellen grundsätzlich 

direkt schriftlich an das ABCAbwZ gerichtet, 

2.2, Sofern bei Dringlichkeit eine Bereitstellung fernmündlich beantragt und verei~bart wird, 

werden der Antrag und die getroffenen Vereinbarungen zur Leistungserbringung 

nachfolgend schriftlich durch den Antragsteller bestätigt. 

2.3. Die Kontaktstelle zum ABCAbwZ sowie autorisierter Stellen des BMJ für die Anforderung 

von füu;inf<>ktion von Fahrzeugen und Gebäuden werden direkt zwischen BMJ und 

ABCAbwZ Bewg auf dieses Verwaltungsübereinkommen schriftlich vereirbart. 

sonstigen UmstiJnde der Desinfektion von 

ABCAbwZ und BMJ einvernehmlich 
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2.5. Die Desinfektion von Fahrzeugen und Gebäuden wird nach Maisgabe der jeweiligen 

personellen und materiellen Möglichkeiten des AßCAbwZ durchgeführt. 

Gebäuden durchzuführen. 

3.1. Der Ersatz für den dem BIVILV erwachsenen Aufwand für die unter Punkt l angeführte 

Leistung richtet sich nach der tatsächlichen Anzahl an zu desinfizierenden Fahrze~gen 

Gebäuden. Die Kosten pro desinfiziertem Fahrzeug oder Rzumlichkeit berechnen 

sich aus tatsächlichen Zeitaufwand für das in /\nspruch genommene Persona! und 

nach dem tatsächlichen Sachaufwand (Kosten für Materialien, Inanspruchnahme von 

Prüfgeräten u.ä.m.). Es wird somit ein fixer i<ostenersatz pro aufbereitetem 

oder Räumen auf Basis der anteiligen tatsächiichen Aufwendungen verrechnet. 

3.2. Die Desinfektion von Fahrzeugen und Räumen stellt keine fortwährenden, den 

Dauerschuldverhältnissen ähnliche, gleichartige Leistungen dar und werden gemäß 

Kostenkalkulation BMLV/BWFin wie folgt verrechnet: 

• Raumdesinfektion: 100 m 2 € 

@ Fahrzeugdesinfektion: 

0 PKW bis Kleinbus: € 

0 Reisebus: " v, 

3.3. Die Verrechnung sämtlicher anfallender Kosten und Aufwandsersätze erfolgt 

quartalsweise im Nachhinein in Form einer Rechnung zur Begleichung in der 

Konsolidierungsverrechnung zwischen dem BMJ und dem /'.BCAbwZ .. 

ist auf§ 3 Z 2 der Leistungsabgeltungs·Verordnung 2013, II Nr. 509/2012 

Be,facht zu 

ll. 

Seite 3 von 4 
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4.1 Das BMJ nimmt zur Kenntnis, dass das BMLV (ABCAbwZ} keine wie immer geartete 

Gewähr für eine bestimmte Beschaffenheit, Eigenschaft, Eignung, Nutzbarkeit oder ein 

bestimmtes Ausmaß der Leistung leistet. 

S. Inkrafttreten, Dauer und Umfang des Verwaltungsübereinkommens 

5.1. Das Verwaltungsübereinkommen tritt mit Datum der Unterfertigung durch beide 

Ressorts in Kraft und solange es die SARS-CoV2 Epidemie erfordert. Es bildet auch die 

Grundlage für die bereits durchgeführten Desinfizierungen von Fahrzeugen und 

Gebäuden durch das ABCAbwZ. 

5.2. Es kann von beiden Partnern einseitig ohne Angabe von Gründen jederzeit, jedoch mit 

Angabe des beabsichtigten Wirksamkeitstages aufgelöst werden. 

5.3. Änderungen dieses Verwaltungsübereinkommens bedürfen der Schriftform. 

5.4. Andere Arten der Zusammenarbeit zwischen dem BMLV und dem BMJ, wie etwa die 

Erbringung von Amtshilfe oder Assistenzeinsätze bleiben von diesem übereinkommen 

unberührt. 

Wien, ,.. ?0„ ).A „ j_Q 

Für die Bundesministerin für 

r47!~~ 
WOLLE IN 

Wien, o]/J'1. 2--ot.o 

Für die Bundesministerin für 

Justiz 

; .v.~~ 
SAAM 

Seite 4 von 4 
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Verwaltungsübereinkommen 
betreffend die Nutzung des Hubschrauberstützpunktes im Bereich der Frundsberg-Kaseme 

du rch die r:Jugpolizei des Bundesministeriums für Inneres. 

abgeschlossen zwischen 

der Bundesministerin für Inneres (BMI), Höhenbergstraße 1. 11 24 WIEN, 

einerseits und 

dem Bundesminister für Landesverteidigung und Sport (BMLVS), Rossauer Lände 
1, 1090 WIEN, 

andererseits wie folgt: 

1. 
Nutzungsgegenstand 

Das BML VS (Republik Österreich/Heeresverwaltung) ist grundbücherliche 
Eigentümerin der Frundsberg-Kaserne mit dem Gst.Nr. 894/1 , EZ 253, KG 870 11 
VOMP, und dem darauf befindlichen Hubschrauberstützpunkt (HSStP) SCHWAZ. 
Festgehalten wird, dass es sich bei diesem HSStP um keinen Militärflugplatz, sondern 
lediglich um einen HS-Außenlandeplatz mit errichteter Infrastruktur für den 
militärischen Flugbetrieb handelt. 

II. 
Zweck und Umfang der Nutzung 

Zur schnellst- und besbnögJjchen Erfüllung von hoheitlichen Einsatzaufgaben der 
Flugpolizei des BM I erfolgt eine Unterstützung des BMLVS durch Bewi lligung zw­
Nutzung von militärischer Infrastruktur des HSStP SCHWAZ. 

III. 
Lei stungen, Nutzungsentgelt 

Das BML VS gestattet der Flugpolizei des BM I nach Maßgabe der im ggstdl. 
Verwaltungsübereinkommen genannten Bedingungen und Auflagen, das Landen und 
Starten, das vorübergehende Abstellen und die grundsätzliche Möglichkeit zur 
Betankung von Hubschraubern der Flugpolizei für ausschließlich einsatzbezogene 
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Anlässe unter der Vorausset.wng, dass der eigene Flugbetrieb dadurch nicht oder 
nur vernachlässigbar beeinträchtigt wird. 
Darüber hinausgehende Rechte sind mit diesem Übereinkommen nicht verbunden. 

Diese Leistungen unterliegen im Hinbl ick auf den eingeschränkten und hoheitlichen 
Nutzungszweck keiner Vergütungs- und Entgeltpflicht. Die unterstützende Leistung 
des BML VS ist dem Bereich der Hoheitsverwaltung zuzuordnen. 
Die Zurverfügungstellung von Betriebsmitteln durch das BM LVS ist im Pkt. Vill 
gesondert geregelt. 

IV. 
Ablaufregelung in u. außerhalb der Norm-/Flugbet1iebszeit: 

Für das BMLVS dürfen durch diese Nutzung des BM I keine Mehrdienstleistungen 
anfallen. 
Anlassbezogen ergeben sich folgende Regelungsvarianten: 

• Planbare Landung bzw. Start innerha lb der Flugbetriebszeit (0800 - 1600 Uhr): 

Telefonische Vorankündigung von Landung und Start bei der 
Fluginformationsstelle des HSStP SCHWAZ (OPS LOXl). Vor der tatsäch lichen 
Landung bzw. dem tatsächlichen Strut ist auf der Bodenfrequenz des HSStP mit 
dem Flugsicherungspersonal (FSi- Personal) Funkkontakt zwecks 
Flugverkehrsinfom1ationsdienstes aufzunehmen. 

• Planbare Landung bzw. Start außerhalb der FlugbetTiebszeit: 

Telefonische Vorankündigung von Landung und Start beim OvT der Frundsberg­
Kaserne. Dieser kann Auskunft über schon geparkte HS geben und regelt den 
Zutritt in die Kaserne bei der Landung durch körperliche Anwesenheit bzw. 
dokumentiert die Landung bzw. den Start (Kennzeichen, Name der Besatzung und 
Passagiere, alle Start- und Landezeiten) 

• Ungeplante Landung bzw. Start innerhalb der Flugbetriebszeit: 

Vor der tatsächlichen Landung bzw. dem tatsächlichem Start ist auf der 
Bodenfrequenz des HSStP mit dem FSi- Personal Funkkontakt zwecks 
Flugverkehrsinfonnationsdienst aufzunehmen. 

• Ungeplante Landung bzw. Stru1 außerhalb der Flugbetriebszeit: 

Nach der Landung und vor dem Start ist mit dem OvT der Frundsberg-Kaserne 
Kontakt aufzunehmen zwecks Zutrittsregelung bzw. Dokumentation der Landung 
bzw. Start (Kennzeichen, Name der Besatzung und Passagiere, alle Start- und 
LaJ1dezeiten) 
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Eine Hangarierung ist im besonderen Anlassfall (z.B. drohende Hagelgefahr) nur dann 
möglich, wenn ausreichend Abstellfläche im Hangar zur Verfügung steht. 

V. 
Dauer des Verwaltungsübereinkommens 

Das Übereinkommen tritt mit beiderseitiger Unterfe11igung in Kraft und es wird auf 
unbestimmte Dauer abgeschlossen. 

Das BML VS und das BMI sind berechtigt, das Übereinkommen fristlos zum Ende 
eines jeden Monats schr iftl ich zu kündigen. Eine mögliche Schließung oder Verlegung 
des HSStP bewirkt die sofortige ersatzlose Auflösung des Übereinkommens. 

VI. 
Zutritt und mil Sicherheit 

Im Zusammenhang mit dieser Nutzungsbewilligung des HSStP SCHWAZ wird den 
jeweils eingesetzten Organen der Flugpolizei des BMI die Zutrittsgenehmigung zur 
mil Liegenschaft Frundsberg-Kaseme - jedoch vorbehaltlich der militäri schen 
Interessen - erteilt. 
Von den Pol izeiorganen ist der Dienstausweis des BMI mitzuführen und auf 
VerlaJ1gen militärischer Wachen bzw. Dienste vom Tag (OvT) vorzuweisen. Die 
Passierka11enptlicht wird für diese Pol izeiorgane aus verwaltungsökonomischen 
Gründen ausgesetzt. 

vn. 
Schadenersatz 

Für Schadensfälle des BMLYS, die Vermögensbestandteile einer betriebsähnlichen 
Einrichtung oder solche betreffen, deren Anschaffung und Erhaltung durch 
zweckgebundene Einnahmen zu bedecken sind, wird ein interner Schadensausgleich 
vereinbart. 

Weiters wird vereinbart, dass alle im Zusammenhang mit diesem 
Verwaltungsübereinkommen allenfalls resultierenden Schadenersatzverfahren gegen 
den Bund, wie etwa Schäden, die nutzungsbedingt durch Luftfahrzeuge der 
Flugpolizei am Vermögen Dritter verursacht werden, vom BMI zu führen und 
abzuwickeln sind. 
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VIII. 
Regelung Betankung 

Während der militärischen Flugbetriebszeit (Mo - Do: 0800 bis 1600 Uhr; Fr: 0800 
bis 1430 Uhr) ist die Betankung der Hubschrauber - bei Anwesenheit des TankUO und 
des Flugfeldtankkraftwagens - grundsätzlich möglich. Bei planbaren Flügen ist die 
Fluginformationsstelle des HSStP SCHWAZ (OPS LOXI) jedenfalls frühzeitig 
hinsichtlich eines Bedarfes zu verständigen. Außerhalb der Flugbetriebszeit ist keine 
Betankung möglich. 

Die Betankung der Hubschrauber des BMI ist vergütungspflichtig. Die Abgeltung 
durch das BM 1 hat jedoch nicht in Geld, sondern im Gegenzug als Naturalleistung 
durch mengenmäßig idente Zurverfügungstellung der getankten Betriebsmittel an das 
BML VS durch das BMI, zu erfolgen. 
Dazu ist die vom BMJ betankte Menge durch den TankUO des HSStP und dem Piloten 
der Flugpolizei gemeinsam aufzuzeichnen, somit zu dokumentieren und bei nächster 
sich ergebender Gelegenheit - jedoch spätestens bis zum Ende des Folgemonats -
mengengleich mit Betriebsmittel des BM 1 an den HSStP SCHWAZ (mi l HS­
Besatzung, TankUO) auszugleichen. 
Diese Aufzeichnungen (Übergabe in Liter an BMl, Erhalt in Liter von BMJ) sind bei 
den Betriebsmittelabrechnungen des HSStP SCHWAZ aufzubewahren. 

IX. 
Schlussbestimmungen 

Zu diesem Überein.kommen bestehen keine mündlichen Nebenabreden. Änderungen 
oder Ergänzungen (weitergehende Detailregelungen etc.) dazu bedürfen der 
Schriftfom1. 

Das Übereinkommen wird in einer Urschrift ausgefertigt, die für das BML VS 
bestimmt ist. Das BMI erhält eine Kopie. 

INNSBRUCK, am .1~./0..J/?.f.l .... WIEN, am ... ... ~ ~/'?.:.~/.~ 
r. 

Für d~n Bundesminister für 
Landeslverteidigung und Sport: 

1 

·sterin für 

~ 
\., 

i.A. 
GenMjr Mag. BAUER 
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Verwaltungsübereinkommen 

abgeschlossen zwischen dem 

Bundesministerium für Landesverteidigung (BML V) 
Roßauer Lände l 

1090 Wien 

und dem 

Bundesministerium für Inneres (BM.I) 
Herrengasse 7 

1010 Wien 

über die 

Kraftstoffversorgung von Dienstkraftfahrzeugen des BM.I und dessen nachgeordnete 
Behörden durch das BML V im Krisenfall im gesamten Bundesgebiet. 

Ein Krisenfall ist eine Situation, in der auf Grund von Einflüssen auf dem freien Markt die 

Kraftstoffversorgung über das Tankkartensystem des BM.I bei privaten Markentankstellen 

und die behördeneigenen Tankanlagen des BM.I nicht mehr möglich ist. Die 

Kraftstoffversorgung von Dienstkraftfahrzeugen des BM.I und dessen nachgeordnete 

Behörden durch das BMT ,V im Krisenfall ist als erste konkrete Maßnahme m 

Zusammenhang mit der geplanten Schaffüng der sogenannten Sicherheitsinseln zu sehen. 

1. Gegenstand 

Das V crwaltungsübereinkommcn umfasst folgende Bereiche: 

)> Betankung von Dienstkraftfahrzeugen des BM.l bei Tankanlagen des BMLV. 

)> Unterstützung des BM.I durch mobile Tankanlagen des BML V. 

)> Lieferung von Kraftstoffen für behördcneigene Tankanlagen des BM.I mit 

Tankwägen des BMLV. 
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2. Durchführung 

In den Tankstellen des Österreichischen Bundesheeres wird Spczial-Wintcrdieselkraftstoff 

und Vergaserkraftstoff (Eurosuper 95 ROZ bleifrei) bevorratet. Alle Produkte entsprechen 

den gesetzlichen Vorschriften. 

Die Betankung von Dienstkraftfahrzeugen des BM.l bat im oa. Krisenfall nach Anmeldung 

bei der zuständigen Betriebsstaffel oder beim Offizier vom Tag unter Einhaltung der 

militärischen Sicherheit zu erfolgen. 

Die erforderlichen Regelungen zur Lieferm1g von Treibstoffen oder Unterstützung des BM.l 

mit mobilen Tankanlagen erfolgen im Anlassfall mittels gesonderter Weisung der 

zuständigen Fachabteilung im BMLV. 

3. Abrechnungsmodalitäten 

Die Vergütung für Leistungen des ÖBH erfolgt durch Kostenvorschreibung. In Rechnung 

gestellt werden der aktuelle Tagespreis, die anteiligen Transportkosten sowie alle Steuern 

und Abgaben. 

Die Abgabe von Kraftstoffen an das ßM.T erfolgt gegen Lieferschein. Die Lieferscheine 

werden monatlich durch das jeweilige Militärkommando dem BMLV übermittelt. Das 

BMLV verrechnet die Leistungen halbjährlich an das BM.L 

4. Sonstige Regelungen 

Die zur Verfügung Stellung von Kraftstoffen führt zu keinerlei Verpflichtungen des BMLV 

und wird nur nach Maßgabe der jeweiligen Möglichkeiten, insbesondere ohne 

Beeinträchtigung oder Gefährdung der Aufgabenerfüllung des Österreichischen 

Bundesheeres, erfolgen. 

Das als Beilage angeschlossene Verzeichnis über die Tankanlagen des Österreichischen 

Bundesheeres ist im Bereich des BM.l nur für den internen Dienstgebrauch zu verwenden 

und in dieser Hinsicht vertraulich zu behandeln. 
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5. Inkrafttreten 

Das Verwaltungsübereinkommen tritt mit erfüllter Fertigungsklausel . beider Parteien m 

Kraft. 

6. Vereinbarungsdauer 

Das vorliegende Verwaltungsübereinkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es 

kann von beiden Bundesministerien jederzeit unter Einhaltung einer einmonatigen Frist zum 

Ende eines Kalendermonates ohne Angabe von Gründen aufgelöst werden. 

WIEN, am :J. Cl ) V 

Der Bun~esminister fijr Inneres 

~ 
(BM KICKL Herbert) 

'v 
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\/ E R IJV A L T U f\! G S Ü E~ E R E ~ f~ t< 0 IV~ IVi [ N 

Bunck.:;srni1-1dmiu111 Wr lnnr-nc:;s 
Refei-at IV/2/d - Zentt-alcs Meldfäegiste1· 
Be1·~masse t.13 
A- 1oqo Wien 

in weile1·er Folqe kLffZ "L_1zcnz~1cbe( ge11annL 

ei11erseils und 

2. Bundesm1111ste1iun1 für· Lan<i e~;verteidigung und Sport 
Possauer Lände -1 
"l09 0 \/\/ l l:: N 

in weiterer F'o!gc kurz "Jl,nwender" genannt 

ancJere rseits w!e folqi: 

,? ••. 
:.::.· 

(;enenstand drese~~ \/uv.ml11.mqsC!l:lere1nko1nrnens ist drc CJbc1·1a~;sun~J der Sofhvs re "Slrate 
giekonfonr1e f'-'orl;:_ili1 1fras iruklur" . be:nhal tend sov0.rohl s i11 Si~mi rnporl cJ I al~> auch ei11 Anv,;. 
(:T1du1-1gsporta l gemhß lJr::iHegcr1der und einen i11 tegriei·c:1de11 F?.eslandterl diesu~ 
Vcr1NallungsUbe1·ein ko1nn1cn,:; da r~>leHendo1- LGi slungsbesdu-eibung saml lri~;tallalionsanlei­

tlmg und Progran1rrnJokun1c1·11ation. 

Der Gegenstand dic~>es Ve1·waltung~;übEmoinkonune11s wird in 1.veilei· Fol9e als "Sofüvarn" 
bezeichnoi 
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!!. Nutzungsred1ü::; 

Ds1 Lizenz~1cbcr 1i)umt clc;rn /-',m·vcnder dci.s zei(lich 11icl'\t bf:91·c1:zlc. 1~icht aus;;.;chließliclw 
F<.echt ein, dip, verlraf.1~:~1cnenstfa1clliche Softv.icire für e1~ie11c Z\vecke /Li nutzen. 

Dei· Anwe11c1e-1· 1~;i bcrcchiiql die Software flir ciie JGINciligc Dclr1t:;bsu1ngebu11g du1·c1"1 
Anpassung cier Scl1nittstc:llc1i ;:.u vc:rä11dern. Dk~ Ändcrunq E:'do!~n <.1u1 F<1siko dC)S Anvver1derc., 
cer Lizenzgeber 1".ilx=m1irnrnt !<t=iim=;rlel Haftung . Ff> be:::.leht ~wd1 kf;i11e \/e1·pflichtu11~1 des 
Uzenzgebers. allli-iHigc durcl1 ö1e Ände1·un9 ElUf"ti'etende l\/1fü1ue1 1rr1 l;z~""lh1ne,1 des Ve1iraq~; 
über die \Nartung ::>:u IKd'1e!JCli. 

Sofl1.1._1afe samt lnstr1llriliunsa11lf7ltu ng und fJrngn:ir1rn1dukurncr:ialio11 werden \Vie in f\nlage /.\ 
2u rliese rn v~)rvva ltu nqs1ilJe1·c1 n kommen beschrrf::lx;n [Jbe1„~1ebt") 11 

~V. Entg8!t 

Als Enlge-li für die l\Julzu1i9 w1rcJ c111 Betrag 1r1 Höhe von \~ 34.000, -- vereinbart. 

Das Entgdt ist bin11~m ?, U T21~Jü1l nach Rechnungslegunu zur /;o:.hlung fällig. Be i Ve1·:z:u9 
v,1erden Verzugszinsen in Höi1e- cJ es doppelten Bas1sz.w1~; ~;;.üzcs ven·ecl11·1et 

Nicht e11lhalte1·1 im [11tue!t '.;ind die Kosten fli1 l11staHatio11 uwi Wariunq cle1 9egensW11d!ichen 
Softvvare sovi1ie die Ein ~;chulung 

ßech nu nqsad 1·es:3c 
ßundesm1nisteriurn f[jr l_anciesve1·teidi9ung und Sport 
F L'1hru11gsu 11te1-~;iOtz1 J n~J ~;n.::nlrun; 

Führungsab(eiluno, F{eferc'i( l3etnebsorganisation und Conti-ollinq 
zH 1::r. ADir l<8Jin \/\j/IJ/.[:P 
Stiftsgasse 2a 
A -- 1070 Wien 

Der Anwendei- ist vcrpflichlel, den unl)efuglcn Zugriff ccrnf die Soltwa1c durch Dritte dut-cti 
~Jeeignete \/01·ksh1unuer1 zu vr~rlli11dern. E"~1· vei-pfl ichtei sich. 1ode i;.mforung der 2;oftv11rn'G zu 
unte1·1assen /\us9cnomrne1·1 c!avon '.;i riö Anderungen n2.cl"i IJl·<i II „Nutzungs1·ecl1te de:) 
geg (;n ~;iä ndl 1 che11 Vt-;r~v;:irtu n~1 s[Jlicremko m mens. 

Dei- /\n~ve1;cw \.v irrJ die fJC31ieterte Soflvvare einschließHch Dukurnentr::tion umgehemJ 11~Jd1 

Liefcnmg untersuchen und <1il"iilll1qe iv1i:il":gc! innerhal!J vo11 '1 b l/\/oc:.J1cn schrirtlic!"i n11tteilc r1 
[1-fo[gi i11rwn1al~J cim ~ienannlcn r 1·ist ke111e l=<.iig c; , gilt CHR ve1·tra9sqcqcnsi~indl1che Softwar-E: 
ais 111i:ingelfre1 al>ncnoinrr1ei1 Dies gilt jedoch nur dann, wenn clm ~Vla11gei bereiü> lx: r 
Lieferung erl~ennbm wai . 
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Der Lizenzgeber 1;;t berechlisit. Inhalt und Umfang cie1 i!bedm;sene11 Sollwai-e zu änclern, zu 
erweitern oder Verhcsscru:1qc;11 vo1·zunehrnen. 

VI!!. Wartung 

Die r:ia1·te1Ern schl1ef!>en gleichzeitig hinsichtlich der ur)erla~;~.cnen Sofl1Nare eiri 
LI bere1 nl,om rnen \Jl)c r VVartun9stiHiDi<eile ri a IJ. 

D2s jährliche V'./artun9seniGDit beü·ägt ( 3.80B,-· und i~,t juvveils nach er-folgtet 
l~echnungslegunq durch clen L1ze11zs1eber· zur Zal1lung rnc da~; lauft-:ncle 1-<alendet·Jahr faliis;. 
Die Höl1e des Vl/arlLmgsc11tgcltes ist 111dexgesid1e1·l, Crundlauc fü~- die lnclcxanpassung 1~.t 
df:r vom ösi.01Teichi r;ct1e11 siali~> lisd1e n Zentra la rnt ve1-1auUJ<::irle "1 mfox der Ve rbra ucl1erprn1se 
2000" Als er-ster c;runcli11dex. ~iilt der bis zun1 15. Jänner des er-~;te1·i WartungsJahrns 
ve1·1autbarte Index r:i11e lr1ZJexanpassung firn]Gt d<:rnn zu 1:icginn de~; Warlurigsjahr·es statt 
'NC·:nn der Index, cif;r h1s 2urn ·1 ~-i Jarmer dss iaufend(·)1·1 V\lc:1rtungsjaJ1res ve1-lautba1-1 wurde, 
gegerHjber dem le1.ltm1 Crut1c!1nde;{ um mindestens 5% 9esiier:ie11 ~st 

Die WcHlung bei11h211k~i eoiufkr der Behebung von Fu11ktionsslöningen der· zur Nutzunq 
überlasse11en SoförJare auforund von Sortv,1arefehlern auch rhf; i-i.mierung oder Verbesserur·ig 
der Software oder· reifen d<Non. ur'Y1 etwa Arbciisabl~'lllfc zu bescl1~eun1ge1·1, 

Fehlbedienunger1 zu w;i meiden oder neu gev11or111e ne Lrker11itnissc um zusetzen. Eine 
detaillierte Ubersicht da1.u firicfot sich in det- Leistungsbeschreibunri \!Vartung Sta11dardpo1·\<.1! 
(Beilage ß)_ Es winJ tJCW~]hrle1stet, dass die bisherigen Funldion<iliiaten i1Y1 F-a!lc von neuen 
Softwarever·sioneri 11r-1 vollen Ur·nfang erhalten ble1f)e11 Werm a[)m dm l_enkLmgsausschuss 
(gern. Punkt 2.1.e, Deilage 1:3) eine Enlscl'1e1du11g tr'ifft, ei11zel11e Funktionen 1·1 inl<.ünHig nicht 
mehr zu u11terstlitzc-rn, si11d diuse r11ct1t mehr ßestanclteil des L.ieferumfangs 11euG1 
Soft1Na reve1·sione 11. 

r-..Jrcht Gcger--istand cJiesA~. Ve1·1r·e:iQes über· \l\/artunu~;tat1oke1ren ist die l:3ehebung vm1 
Fun ktio11sstö1ungen , d 1e riJ cl i q erner n san1e r J;11a lyse der () IJmern korrnne11sparteien n icr1t a I~: 
Fehler der zur Nul?:t.ni~J (.!bcr!as~sene11 Soflwae ct"l<.anni wurrkrn. 

Dei· Anwender veq'!fiichtet sidi_ cJ1c irn r~21hrnc11 der WadLmg enl·cV1ckeltc (1 Softwareversionen 
z.u übemer·1rnen. Die F'llichi t::'.ur· Zal1lung des VVa1·tung~;e ntge lb bc:;i~;ltt a uch dann, \Venr1 der· 
Anwender die Ubernahrne abtt:firü. In diesem r::all ed1~rn cier /\nwc:;rnfot· bif> zu sechs Mo11ate1; 
11ach Be1·eirntellu11::.J einer rieuer1 \.lcn-~;ion def zur ~\Jutzung überlassenen Software durch den 
Lizenzgeber V1/ertc1-l1i1'1 V\/urtun~~slc1stimgen. Wonn die /\hlul1rtunq der lJbetT18hme jedoch 
aufgrund von v11üse1rtl 1c!v~ri Sofhvaremangeln e1io lgt. die: den F)rod u k ilonsei nsalz ver'f"11ncier11, 
da1111 ist die Vo1g8.nr.ierverc:>101·1 t) i ~> zur rviängellJe!rebu11(:; von1 Ll!(Jrt7~JC·'Ü>er zu r wa1te11. 

Ein(-) Ablehnung der lJbernahrnc hat ?ur Folgfl. dc:>t;s dAr /\1w,.1cnder hinsichtlich der 
Ursprungssoftware ~;pr:;tfjf;tens n1°1ch sechs rv'lonaten. dDss r~echt auf ~\/1ar·1gelbehebLw1g und 
Warlu11g verliert, es sei deni1, cfaJ LJbernahrnc wur·cfo aufqnmd e1ries Sof\1,,varernangels 
abg eleilnt welcllei dc11 1~1 rod u k 1ior1 '.sei11satz ve rh i rid er-l. 
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_·,, 

· ... ~ 

Gcvvjh1·lci~;tung und Haf1unq ~icl1len ~;ich sinn~iemäl~ nacli don Bestimmungen cle~. Vertrages 
lfocr die Nutzung. 

Das (berrelnl<ornrnen (Jbe1· die \f1Jartungstäti~1ke1len 1N1rd auf unbestirrnntr; Zeit 
;:il,i(JüF,chlossen u11d l\arm je'Ne!ls 1u n1 31 ."12. e1nes f\!_j lcnN:rjah res unter Ein lic:i llur1g c1 r1cr 
d1-c.;i1r1om:ü1gm1 Kündiqu11Dsr1·isi sov,1ohl vom /\r1wc11der al~,. aucr1 vorn L.i7enzgelmr 
m1f~1ck[i1KJigt werden. Otef;fl Ki"ir1di~;ung betrifft jede1nlalls mir die Wat·tungstdi9kertE:n die 
!\Jut;-11n~"J der Sofl11.1am im lhnfang gern_ 13e1lage A blc1iJt clavon q~inz!ich unlJerüh1·1 

Der· l„i/E~t1zgebur kann dkJ Vcrcinbacung l.'1bur die v„Ja1lUll(J~'t2-iti9keil bei Ver·zu~J der b1hlun~; 
de'.'. \f1/arnmgsc:rntgell~; dtffcl1 dc11 Anwendc1· urn rndir· ~i ls 30 Tage 1111l soforlrger lf'J1rkung 
nufldi11d l(j Cll _ 

Das J~ii"n"lic:he F.ntge!t für cl1e VIJeiter·r:mtw1cklungen an der Soflwarn beEt·ägl €: 3.8Dß,„. und 1~-;; 

iewrnls riach e1iolgter !~edrnu11g~;legung durcl1 den L11en1.[Jr-'"bcr zur Zahlung ilir das laufende 
Kalcnderjal11· fällig. Das Weilcrcni.wicklu11gscntgelf die11l. zut· finanziellen /J,bdeckunq der· 
durch die \J\/eitere11twicklung der Soliware auf [3asis im Lcnkunqsausschuss ,Sk~ndardportal'' 
ein\JCLlrachler Change f-(cquest~~ cnlstel1enden l<o~;Len und wird 111 einem e1~jer1er1 Fond 
verwaltet. Übet· die Z"Neckcntsprecl1er1de Vervvendu119 d~:r in diesem r:::ond vorl1a ndf~nen 
Dmrö~Je entscheidet der l_e11 kuri~isausschuss ,,S[andmdpo ria I" unter Vorsitz der Stelle ,,IKT · 
Strate9 ie·' des ßu11deskanzlerarnts In diese1r1 /\usschus~-; ist jodor lizenznehmc·'ff vertreten. 

Sei ()1r1cn1 Umstieg auf die Vc;r~:ion 2.0 c1er qeqc:11siä1Kfüchc-:m Software~ (diese 1Nird 
vora ussiciiil ici1 ab dem J af1 r ;;w -1 ::! zur Verfüg u11g stehe ri) wcrcle11 die bisher geie i ~s l e1en [11 t­
~1elte für die We!ternnt\1vicklu11G ;,:w f d('IS neu zu entrichtende r\!utz.ungsentgeli h.ir diEJ Vc;rsiun 
2 Cl angerechnei. 

X. Sch~ussbestirnrmmqen 

Abi111c.kmmge11 und Zusät7.e zu diesem Überei11kon11nen :-;it1d ntH rechts1,virksw·n. wenn ~;1e 
schriftl1cl1 festgehalten sind. Dieses Fo1Tnerfofdernis ~Jilt auch fllr ein Abgehen von d1ese1Y1 
Sch1·1fllornlertorderni s. 

[~; Qelte11 ausschließlich cfü~ Bestirnmungen dieses VurNz1ltu11gsübe1·einkornmeris , nicht 
Jedoch sonstige 1\llgemei11e Vertrags· oder (-Je":;ch8rtsbec!it19u119e11 dGr Vertragspmint:r. 

l.Nic~ 1\ arr1 ·12 . ScptembH 201? 

·. : . _; _'.·_- ·. 

. ' : , · 
. „ . ' ~·· ·· ··--· ~·· ~ ..... „. ···-

Lizenz geb m 

Der CIO BML\/~) 

··.,. . . ~ . 
i:"., .. / ; . . ~ . . ; „„ „„„._. ___ .„_. __ __,__ __ 

/\11\vender 
Bgdr Mag. U::ITGEB 
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Verw a 1 tun g s übereinkommen 
abgeschlossen zwischen den Partnern 

Bundesministerium für Landesverteidigung, 
Rossauer Lände 1 

1090 Wien 

und 

Bundesministerium für Inneres, 
Herrengasse 7 

1014 Wien 

Präambel 

Im Sinne der Nutzung von Synergien im medizinischen Bereich beider Partner 
werden durch militärische Krankenanstalten des österreichischen 
Bundesheeres Bedienstete des Bundesministeriums für Inneres, die für eine 
weltweite Entsendung vorgesehen sind nach dem Standard der „best medical 
Practice" für den Einsatz vorbereitet. 

1. 

Gegenstand des Verwaltungsübereinkommens 

Das gegenständliche übereinkommen regelt die Rahmenbedingungen über 
die Durchführung von Impfungen für Bedienstete des Bundesministeriums für 
Inneres in militärischen Krankenanstalten, die in erster Linie im Institut für 
International Medical Support und Impfzentrum (Institut lntMedSpt&lmpfZ) im 
Heeresspital Wien durchgeführt werden. 

2. 

Durchführung 

Die Namen jener Personen, die für die Impfung vorgesehen sind. sind durch 
BM.I in einer Namensliste zusammenzufassen und mit einem minimalen 
Zeitvorlauf von 3 Werktagen vor dem gewünschten. Impftermin dem 
Kommando Einsatzunterstützung/Abteilung militärisches Gesundheitswesen 
(KdoEU/AbtMilGesW), AG Schwenkgasse, Schwenkgasse 47, 1121 WIEN 
direkt zu übermitteln. 

Am Impftag sind nach Feststellung des Impfstatus und 
Kontraindikationen den Impflingen des BM.I die 
entsprechenden erforderlichen Impfungen zu verabreichen. 

Ausschluss von 
dem Reiseziel 

Die durchgeführten Impfungen sind im persönlichen Impfdokument 
einzutragen bzw. sind bei Nichtvorhandensein eines persönlichen 
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Impfdokuments eine internationale Bescheinigung über Impfungen 
auszustellen. Weilers sind die durchgeführten Impfungen in einer Impfliste zu 
dokumentieren und der Erhalt ist durch den Impfling gegen zu zeichnen. 

Die benötigten Impfstoffe werden durch das BMLV im Sinne des § 50 
Bundeshaushaltsgesetz (BHG), BGBI. Nr. 213/1986 in der jeweils geltenden 
Fassung mitbeschafft und der Betrag dem BM.I zum Ersatz vorgeschrieben. 
Für die Verabreichung der Impfungen ist vom BM.1 eine Vergütung in 
Anwendung der Bestimmungen des § 49 Bundeshaushaltsgesetz (BHG ), 
BGBI. Nr. 213/1986 in der jeweils geltenden Fassung zu entrichten. Die 
konkrete Höhe der Vergütung richtet sich nach den vom BMLV dafür 
festgelegten Vergütungssätzen in der jeweils gültigen Fassung. 

Die Kosten der Impfstoffe sowie die Kosten für die Verabreichung der 
Impfungen werden durch das BMLV bei Änderung ak1ualisiert und 
bekanntgegeben. 

3. 

Haftung für Schäden 

Bei Schäden, die durch eine Schutzimpfung verursacht worden sind, gelten 
die Bestimmungen des Impfschadengesetzes BGBI Nr. 371/1973 in der 
jeweils geltenden Fassung. 

4. 

Inkrafttreten 

Dieses Verwaltungsübereinkommen tritt mit erfüllter Fertigungsklausel beider 
Partner in Kraft. 

5. 

Vereinbarungsdauer 

Das vorliegende Verwaltungsübereinkommen wird auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen. Es kann von beiden Partnern ohne Angabe von Gründen 
jederzeit aufgelöst werden. 

Wien, am 27. 11. 2008 

Für die Frau 

":;:;;tr:~ 
(LV. Mag. REISZNER Franz, Bgdr) 
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Verwaltungsübereinkommen 
abgeschlossen zvi1i schen den Pa rtnern 

Bundesmin isterium fü r Landesvertei digung und Sporl (BMLVS) 
Rossauer Lände 1 

1090 WIEN 

und 

Bundesministerium fü r VVissenschaft, Forschung und Wirischaft 
- Verwaltungsbereicl1 Wirtschaft (BMWFW) 

1010 W IEN 

über die 

gutachterliche Tätigkeiten von Militärärztinnen des Sanitätszentrum Ost 
von Bediensteten des BMWFW im Zusammenhang mit med1zinischen 
Untersuchungen gemäß§§ 51 f BOG 1979 idgF. bzw. § 7 VBG 1948 idgF .. 

1. 

Gegenstand 

Das gegenständliche Übere inkommen rege lt die Rahmenbedingungen zur 
Durchführung von {fach -)ärztlichen Untersuchungen für- Bed iensteten des 
BlvlWF\IV im Sanitätszentrum Ost, am Standort VAN SWI ET EN Kaserne 
Brünnerstraße 238 1210 Wien. 

Bei den (facl1-)ärzllichen Unte~·s uchunge n ha ndelt es s ich ausschließlich um 
ni cht kurative Tätigkeiten im Rahmen von Dienstfäl1ig kei tsunte rsuchungen 
gemäß §§ 51 f BDG 1979 idgF. bzw. § 7 VBG 1948 idgF . und keine 
Kranken !Jehandlu 11gen. 

2. 

Durchführung 

Das BMLVS wird in der heereseigenen Sonderkrankenanstalt des 
Sanitätszentrums Ost ambulante Untersuchungen für Bedienstete des 
BMWFVV durchführen. Die medizinischen Untersuchungen zur ärztlichen 
Gutachtenerstellung erfolgt in den vor Ort eingerichteten Fachambu lanzen und 
kann bei Vortiegen der med iz inischen Machbarkeit. in den nachstehenden 
medizinischen Leistungsspekt1·en angeboten werden . 
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Das medizinische Leistungsangebot zur Gutachtenerste llung umfasst: 

- A llgemeinmedizin 

- Chirurg ie 

- Unf allchirur·gie 

- Inn ere Medizin 

- Dermatologie 

- Hals- Nasen- und Ohrenheilkunde 

- Augenheilkunde 

- Zahnmedizin 

- Neurolog ie 

- Urologie 

- Ortl1opädie 

- Psychiatr ie 

Die genannten Leistungen werden nur im Zusammenhang mit angeordneten 
Dienstfäl1igkeitsuntersuchungen gern. §§ Si f BOG i 979 idgF. bzw. § 7 VBG 
1948 idgF. erbracht. Untersuchungen zu kurativen Ber1 andlung sind nicht 
mög lich. 

Das BMWFW verpfli chtet sich, keine Bedienstete. die sich nicht vor Ort e iner 
medizin[schen Untersuchung zur Gutachtenerstellung unterziehen wollen 
zuzuweisen. Die ärztliche A ufk lärungspflicht der un1ersuchenden 
Militärärztlnnen ist davon nicht betroffen und ist bei a llen notwendigen 
medizinischen Handlungen durchzufü hren und zu dok umenti eren. 

Es besteht keine Pflicht des BMLVS zur Durchfü hrung dieser Unte rsuchungen. 
sondern eine Untersuchungsmögl ichkeit, sofern die Ma chba rkeit gege ben ist 
und die medizinische Fragestellung einer Diagnosengruppe gemäß der jeweils 
gültigen ,.Checkliste der einsatzre levanten Diagnosen" zugeordnet werden 
l<ann oder Erkrankungen betrifft, die im eigenen Pat~enteng ut nicht in 
ausreichenden Fallzahlen (in Anle f1 nung an den ÖSTERREICHISCHEN 
STRUKTURPLAN GESUNDHEIT idgF, der Fal lzah len als Qualitätskriterium 
vorsieht) vorliegen. Eine jeweils aktuelle „Checkliste" wird dem BM\/VFW durch 
das BMLVS überm ittelt. Die erbrachten mediziniscl1en Leistungen werden 
gemäß den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen doku mentiert. Durch das 
BMWFW is1 dem Kommando Einsatzunterstützung/ Militärisches 
Gesundhei1swesen (KdoEU/ l\ll ilGesW), Kommandogebäude Heckenast­
Burian, Schwenkgasse 47, 1120 WIEN (Telefon: 050201 1027700) bekannt 
zu geben , ln welcher Dokumentationsform und an wen die 
Untersuchungsaufzeichnungen zu übergeben bzw. zu übermitteln sind (z.B. 
Ambulanzbrief an den Probanden). 

., 
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3. 

Abgeltung 

Pro Untersucllu ngsf an werden dem BMW FW für das Jahr 2014 Gesamtkosten 
in der Hohe von € 300,00 in Rechung geste ll t, die sich auf e ine n 
Hauskostenanteil in der Höhe von € 200,00 und e ine pe rsönl iche Abgeltung 
für den untersuchenden Arzt/ Ärztin in der Höhe von € 100 belaufen . Die 
ärztli chen Tät[gkeiten von Angehörigen des Sanitätszent1·ums Ost ertolgen in 
Form e iner Nebentätigkeit und es gelten die anzuwendenden gesetzlichen 
Bestimmungen . 

Für die Folgejahre wird eine Erhöhung , jevveits w irksam mit 1. Jänner, um 1 % 
vereinbart. Eine kaufmännische Rundung auf die zweite Kommastelle hat zu 
erfolgen. Mit dieser Untersuchungspauschale sind sämtliche erforderliche 
Leistungen unabhängig von ihrem zeitlichen Konnex abgegolten. Med iz inische 
Teille;stungen, die l1eeresintern nicht erbracht werden können (z .B. spezielle 
Laboruntersuchungen udgl.) sind in der Kosten pauschale nicht enthalten und 
sind im Anlassfall durch das BMVVFW extern zu beauft ragen. 

Die P.,brechnung der heeresintern erbrachten Leistungen (Hauskostenanteil 
und Nebentätigkeitshonorar·) hat anlassbezogen zu ertolgen und ist gern. § 63 
Bundeshaushaltsgesetz 2013 (BH G 2013) abzureclinen 

Die konkreten Abrechungsformalitäten sind durch die hiezu verantwortl iche 
Fachabte ilung im BMWFW und das KdoEU/M ilGesW festzulegen. 

4. 

Sc ~1adensaus gleich 

Für allfällige Schäden, die durch Probanden verursacht werden, ist ein interner 
Schadensausgleich zwischen dern BMWFVV und dern BMLVS a11zustreben. 
Wen n Schadenersatzverfahren gegen den Bund, im Zusammenhang mit dem 
gegenständlichen Vervvaltu ngsübereinkomrnen resu ltieren. sind diese durch 
das BMWFW abzuwickeln. 

5. 

Sonstige Regelungen 

Der Untersuchu11gs-/Begutachtungsbeda1i ist unter Angabe der medizinischen 
Fragestellung anzukündigen. Ansprechpartner ist die jeweilige Ambulanz des 
Sanitätszentrums Ost. Die Bekanntgabe des jeweils gUltigen Auszuges aus 
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dem Telefonverzeichnis wird durch das KdoEU/MilGesVV an das BM\f\IFW 
sichergestellt. 

A ls Anha lt fü r clas zu er-wartende Leistungsaufkommen vi1erden ca . 50 
Bedienstete des BMVVF\/\/ pro Jahr vere inbart. 

Die Untersuc~1ungen eriolg en während de1· Ambulanzze iten des HSP (Montag 
- Freitag (werktags) vor1 0800 - 1300 Ul1r). 

Jegliche Änderungen zur Vere inbarung sind durch die beiden Parteien in der 
Form einer Zusatzvereinbarung schriftlich abzuschließen. 

6. 

1 n k rafttrete n 

Dieses Verwaltungsl"rbereinkommen tritt mit erfüllter Fertigungsklausel be ider 
Parteien in Kraft. 

7. 

Vereinbarungsdauer 

Das vorliegende Verwaltungsüberein komrnen wird auf unbestimmte Zeit 
abgesch lossen. Es kann von beiden Parteien jederze it unter Einhaltu ng e iner 
1-monatigen Frist zum En de eines Kalendermonats ohne Angabe von 
GrL1nden aufgelöst werden. 

Wien, arn ff 07. 2014 

FLjr den Bundesminister für W issenschaft. 
Forscf1ung und Wirtschaft 

(Bere ichsleiter r1.~R A Martm JAN DA) 

Wien, am 10 . 07. 201 4 

Flir den Bundesminister für 
Landesverte idigung und Sport 
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VERWAL TUNGSÜBEREINKOMMEN 

'"'"''""n dem für Landesverteidigung, 
vertreten durch das Heeres-, Vermessungsamt, Roßauer 

1, 1090 Wien, in der Folge kurz BMLV bezeichnet, einerseits 
und dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
Wasserwirtschaft, vertreten durch den Landeshauptmann von 
Steiermark als Verwalter des öffentlichen Wassergutes, dieser vertreten 

das Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 
198, Stempfergasse 8010 GRAZ, in der Folge BMLFU 
bezeichnet, andererseits wie folgt: 

1. 

Der Bundesminister für Landesverteidigung überträgt dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, die endgültige Benützung 
und Verwaltung der im Eigentum der Republik Österreich 
(Heeresverwaltung) befindlichen Grundstücke Nr 384/12, 384/30, 1454 

1 einkommend 366, KG 63120 GRAZ STADT - ST.VE 
ob GRAZ im Grundbuch des Bezirksgerichtes Graz, im Gesamtausmaß 
von 17967 m2

. 

II. 

Der BMLV übernimmt keinerlei Haftung für eine bestimmte 
der zur N 

überlassenen Liegenschaft 

Dem BMLFUuW ist der Zustand der überlassenen 
er übernimmt diese wie dieselbe liegt steht 
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Auf der Liegenschaft EZ 366 KG 63120 GRAZ STADT - ST.VEIT ob 
haften folgende Dienstbarkeiten: 

" Dienstbarkeit der Duldung einer 110.000 Volt 
über das Grundstück 1458 gemäß Punkt II! 

Bescheid 1971-05-28 für die Steirische Wasserkraft- und 
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft in Graz 

„ Dienstbarkeit der Duldung einer 20.000 Volt 
Hochspannungsleitung über das Grundstück 1458 für die 
Steiermärkische Elektrizitäts-Aktiengesellschaft in Graz 

" Dienstbarkeit der Duldung einer 110.000 Volt 
Hochspannungsleitung über das Grundstück 384/12 für die 
Steirische Wasserkraft- und Elektrizitätswirtschaft in Graz 

• Dienstbarkeit der Duldung einer 110.000 Volt 
Hochspannungsleitung über das Grundstück 384/30 für die 
Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts-Aktiengesellschaft in Graz 

" Dienstbarkeit der Duldung einer 110.000 Volt 
Hochspannungsleitung gemäß Punkt 3 des Bescheides 1971-05-
28 über das Grundstück 1454 für die Steirische Wasserkraft- und 
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft in Graz 

Die vorstehenden Dienstbarkeiten sind nach vor aufrecht, verbleiben 
daher in 366, KG 63120 STADT - ST.VEIT ob 
bestehen und sind vom BMLFUuW mit zu übernehmen. 

Allfällige auf die überlassene Liegenschaft entfallende Betriebskosten 
und öffentliche Abgaben sind vom BMLFUuW zu tragen bzw. dem BML V 
zu ersetzen, falls solche Kosten von diesem bezahlt worden sind. 
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m. 

Das BMLFUuW hat sämtliche den Zweck der Nutzung erforderlichen 
behördlichen Bewilligungen auf seine Kosten einzuholen 

Das erklärt sein ohne 
Veranlassung jedoch 
Eintragungen ob der 

nicht seine Kosten die entsprechenden 
366, KG 63120 GRAZ STADT - ob 

c.::1n.ML durch uW werden können. 

IV. 

Im Falle einer beabsichtigten Ausscheidung der Liegenschaft aus dem 
Wassergut § 4 Abs. 8 des Wasserrechtsgesetzes 1959 

(WRG 1959) BGBI. Nr. 215, meldet der BMLV bereits jetzt 
Bundesbedarf für Ressortzwecke BML V an. 

V. 

eine bestimmte physische Beschaffenheit, Verwendbarkeit oder 
einen bestimmten Zustand des Gegenstandes 
Verwaltungsübereinkommens, für die Richtigkeit der angegebenen 
Flächenausmaße sowie für die Freiheit von Altlasten des 
Verwaltungsübereinkomrnensgegenstandes übernimmt der BML V 
Gewähr. 

Verwaltungsübereinkommen Unterzeichnung Kraft. 

die Wahrnehmung vertragsmäßiger Verpflichtungen 
Unterlagen und Verwaltungsbehelfe werden dem BMLFUuW bei 
Vertragsunterfertigung übergeben. 
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VII. 

Allfällige Nebenabreden zu diesem Üh<>r·"'in 

Schriftform. 

Dieses übereinkommen wird in zwei Ausfertigungen erstellt, von denen 
jeder Vertragspartner eine erhält. 

, am 

Bundesministerium­
Landesverteidig ung: 

den 

GRAZ, am 29.03.2007 

Bundesministerium für Land- u. Forst­
wirtschaft, Umwelt u. Wasserwirtschaft: 

undesminister: 
~ 

1 
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